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Ähm. Es gibt Gesetze, die darüber entscheiden, wie in welchem Fall vorgegangen wird. Asyl ist
was anderes als Flüchtling ist was anderes als Arbeitsmigration. Es ist ziemlich egal, ob es da
um Kinder oder Erwachsene geht, rein rechtlich entscheidet nur der Aufenthaltsstatus. Wenn
Kinder dabei sind, gibt es bei ungeklärtem Aufenthaltsstatus halt mal ne Duldung. Ob die dann
ein Recht auf Beschulung haben, steht wieder auf einem anderen Papier. "Wir" im Sinne von wir
als Lehrpersonen, entscheiden da gar nichts.
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